
 

 

 
SICHERHEITSDATENBLATT 

Gemäß der Verordnung (EG) 1907/2006 
 
Überarbeitet am: 23.04.2020 
Druckdatum: 27.04.2020 
 
1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 
Produktkennung  ANTiVIRU+ 
GRÖßE 100 ml 
 
BAuA Nr.  N-91239 
 
Relevante identifizierte Verwendungen der Substanz/ Mischung und 
Verwendungszwecke von denen abgeraten wird. 
 
Relevant 
Desinfektionsmittel basierend auf Ethanol zur Verwendung auf Händen und Oberflächen. 
 
Desinfektionsmittel für die persönliche Hygiene; Desinfektionsmittel nicht für den direkten 
menschlichen Verzehr und als Lebensmitteldesinfektionsmittel. 
Hygienische Händedesinfektion; Desinfektion kleiner Oberflächen und Gegenständen in 
Gesundheitseinrichtungen, in der Lebensmittelbranche und Gastronomie sowie in 
Öffentlichen Einrichtungen. Nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen. 
Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und das 
Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch. 
 
 
Lieferant / Hersteller: S&R International Trading GmbH (i.G.), Heerstr. 88,  
 94315 Straubing, Tel.: +49 (0 94 21) 18 63 60,  
 info@antiviru.de, www.antiviru.de 
 
Notrufnummern  +49 (0172) 850 90 43 
 Deutschland: +49 30 30686790 Giftnotruf Berlin   
 International: +49 6132 84463 (24 h/7 d) 



2. GEFAHRENKENNZEICHNUNG 
Klassifizierung von der  Gefahrenklasse 1: H222 Extrem entzündbares Aerosol 
Substanz/ Mischung und  Gefahrenklasse 2: H319 Verursacht schwere 
Beschriftungselemente  Augenreizung 
 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 Gefahrenpiktogramm: GHS02 GHS07 
   Signalwort: Gefahr 
 Gefahrenhinweise: 
 H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H229 Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung 
bersten. 

 Sicherheitshinweise: 
  GHS07        GHS02 P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
 Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 
 rauchen. 

P211 Nicht gegen offene Flammen oder andere 
Zündquelle sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht 
nach Gebrauch. 
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht 
Temperaturen über 50°C aussetzen. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Vorsichtig einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

 P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen 
 Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder 
kommunaler Sammelstelle zuführen. 

 
Weitere Gefahrenstoffe Bei Gebrauch Bildung explosiver/leichtentzündlicher 

Dampf-Luftgemische möglich. 
 
 
3. ZUSAMMENSETZUNG / INFORMATIONEN ÜBER ZUTATEN 
Beschreibung des Stoffes/ Lösung, nachstehend aufgeführtes Stoffgemisch ohne 
Gemisches gefährliche Zusätze. Enthält Denaturierungsmittel. 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe: 

Nr. CAS Nr. EG Nr. Konz. 
(C) 

Chemikalie Klassifizierung 

1. 64-17-5 200-578-6 <85% Ethanol: GHS 02, GHS 07 
 

Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319 

 

Nr. CAS Nr. EG Nr. Konz. 
(C) 

Chemikalie Klassifizierung 

2. 7722-84-1 231-765-0 <0,5% Wasserstoffperoxid 35%:  
GHS 05, GHS 07 

Ox.Liq. 1, H271; Acute Tox., H302, 
Acute Tox. 4, H332, Skin Sorr. 1A, 
H314, Eye Dam. 1, H318, STOT SE 3, 
H335; Aquatic Chronic 3, H412 

 



Nr. CAS Nr. EG Nr. Konz. 
(C) 

Chemikalie Klassifizierung 

3. 67-63-0 200-661-7 <5% 2-Propanol:  
GHS 02, GHS 07 

Flam. Liq 2, H225; Eye Irrit. 2, H319, 
STOT SE 3; H336 

 

Nr. CAS Nr. EINECS Konz. 
(C) 

Chemikalie Klassifizierung 

4. 106-97-8 203-448-7 <10% Butan Flam. Gas 1; H220; Press. Gas, H280 

 
Hinweis: Risikosätze und andere Anzeichen sind in den Abschnitten 2 und 16 aufgeführt. 
 
 
4. ERSTE HILFE MAßNAHMEN 
Beschreibung von Erste-Hilfe-Maßnahmen: 
Allgemeine Hinweise Bei Unwohlsein ärztlichen Rate einholen (wenn möglich 

dieses Etikett vorzeigen).  
Nach dem Einatmen  Frischluftzufuhr bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Augenkontakt Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter 

fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden 
Arzt konsultieren. 

Nach dem Verschlucken  Die Entscheidung darüber ob Brechreiz ausgelöst werden 
soll oder nicht soll vom Arzt getroffen werden. Sofort 
reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. 

 
Wichtigste Symptome und Wirkungen (akut und verzögert): 
Augen: Verursacht schwere Augenreizung. 
Haut: Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf 
Grund der entfettenden Eigenschaften des Produktes bewirken. 
Einatmen: Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann narkotische Effekte verursachen. 
Einatmen der Dämpfe in hohen Konzentrationen kann die Atemwege reizen. 
 
Hinweis auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: 
Symptomatisch behandeln. 
 
 
5. FEUERBEKÄMPFUNGSMAßNAHMEN 
Geeignete Löschmittel  CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel, 

Wassersprühstrahl 
 
Ungeeignete Löschmittel  Wasservollstrahl 
 
Besondere Gefahren durch  Bei Brand kann entstehen Kohlenmonoxid und 

Kohlendioxid. 
  
Hinweise für die Brandbekämpfung  Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 

Schutzkleidung. Im Brandfall unversehrte Dosen aus dem  
Zusätzliche Hinweise  Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. 
 Dämpfe. 
 Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden 

aus. 
 Dampf-Luft Gemisch ist explosionsfähig, auch in leeren 

ungereinigten Behältern. 



 Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
 Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser 

müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden. 

 
 
6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
Vorsichtsmaßnahmen,  Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden. 
Schutzausrüstung und  Zündquellen entfernen. 
Notfallverfahren  
Umweltschutzmaßnahmen  Nicht in Kanalisation/ Oberflächenwasser/ Grundwasser 

gelangen lassen. 
Methoden / Material zur Mit geeignetem Absorptionsmittel (Sand, Bindemittel) 
Eindämmung und Entfernung aufnehmen und entsprechend dem Abfallgesetz 

entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 
 
 
7. HANDHABUNG UND LAGERUNG 
Vorsichtsmaßnahmen für die  Hinweise zum sicheren Umgang: Vor Hitze schützen. 
Sichere Handhabung Sicherheitstext für Aerosole (Kapitel 15) und 

Gebrauchsanweisung auf der Dose beachten. 
 Hinweise zum Brand und Explosionsschutz. 

Achtung. Behälter steht unter Druck. Vor 
Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C/122°F 
schützen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen 
oder verbrennen. 
Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dämpfe 
können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden 
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem 
Boden aus. 
Hygienemaßnahmen: Berührung mit den Augen 
vermeiden: Von Nahrungsmitteln und Getränken 
fernhalten. 

Bedingungen für die sichere  Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Im  
Lagerung, einschließlich  Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Behälter  
etwaiger Inkompatibilitäten  dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 

gelüfteten Ort aufbewahren. Vorschriften des Ex-Schutzes 
beachten. 

 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
(TRGS 510) beachten. 

 Weitere Angaben zu Lagerbedingungen: Bei der Lagerung 
sind die GefStoffV einzuhalten. Lagerung nur in gut 
belüfteten Räumen; Vorschriften für die Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten beachten. Maßnahmen gegen 
elektrostatische Aufladung treffen. 

  
Spezifische Endanwendung  Handdesinfektionsmittel 
 
 



8. EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ 
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900): 

CAS-Nr. Name Zulässige Konzentration 

64-17-5 Ethanol AGW Langzeitwert = 960 mg / m³, 500 mL/m³ 
-> 2 (II); DFG, Y 

67-63-0 Isopropylalkohol AGW Langzeitwert = 500 mg / m³, 200 mL/m³ 
-> 2 (II); DFG, Y 

106-97-8 Butan AGW Langzeitwert=2400 mg / m³, 1000 mL/m³ 
-> 4 (II); DFG 

 
Biologische Grenzwerte (TRGS 903): 

CAS-Nr. Name Auswirkungen 

67-63-0 Isopropylalkohol BGW (Deutschland) 25 mg/L 
Untersuchungsmaterial: Vollblut 
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. 
Schichtende 
Parameter: Aceton 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 
Expositionskontrolle 
Geeignete technische  Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in 

geschlossenen Räumen. 
 Dämpfe nicht einatmen. 

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 
Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 

Augen-/Gesichtsschutz  Dichtschließende Schutzbrille (EN 166)  
Handschutz Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstärke 

mindestens 0,7mm, Durchbruchszeit (Tragedauer) ca. 480 
Minuten, z. B. Schutzhandschuhe <Buroject 898> der 
Firma www.kcl.de. 

 Diese Empfehlung beruht ausschließlich auf der 
chemischen Verträglichkeit und dem Test nach EN 374 
unter Laborbedingungen. 

 Je nach Anwendung können sich unterschiedliche 
Anforderungen ergeben. Daher sind zusätzlich die 
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu 
berücksichtigen. 

Körperschutz  Langärmlige Arbeitskleidung (EN 368) 
Atemschutz  Bei unzureichender Bellüftung Atemschutzgerät 

(Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387). 
Umweltverträglichkeitsprüfung  Siehe Abschnitte 6 und 12. 
 
 
9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
Aussehen: 
Form  Aerosolspray 
Farbe  farblos 
Geruch charakteristisch, alkoholartig 
 



Sicherheitsrelevante Daten: 
pH Wert nicht anwendbar 
Zustandsänderung nicht anwendbar 
Flammpunkte ca. -80°C für das Treibmittel 
Entzündlichkeit extrem-entzündlich 
Zündtemperatur ca. 400°C für das Treibmittel 
Explosionsgefahr Dampf (Staub) / Luft Gemische können unter 

nachfolgenden Bedingungen explosionsfähig sein 
Explosionsgrenzen: 
Untere ca. 1,5 Vol% für das Treibmittel 
Obere ca. 9,5 Vol% für das Treibmittel 
Dampfdruck bei 20°C 2,0 - 3,0 bar 
Dampfdruck bei 50°C 3,0 - 5,0 bar 
Dichte bei 20 °C ca. 0,80 g/cm³ 
Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser teilweise löslich 
 
Sonstige Angaben 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
Reaktivität  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung 

und Verwendung. 
Chemische Stabilität  Stabil unter normalen Bedingungen. 
Möglichkeit gefährlicher  Berstgefahr bei Temperaturen über 50°C 
Reaktionen  
Zu vermeidende Bedingungen  Dampf/Luft Gemische sind bei stärkerer Erwärmung 

explosionsfähig. Beim Erhitzen können entzündliche 
Dämpfe frei werden. 

Unverträgliche Materialien Oxidationsmittel; Alkali- und Erdalkalimetalle 
Gefährliche  Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxide. 
Zersetzungsprodukte    
 
 
11. TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN 
Informationen zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 

Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten 
liegen keine vor. 

Reiz- und Ätzwirkung  Verursacht schwere Augenreizung. 
 Hautreizung nicht eingestuft. 
Sensibilisierende Wirkungen Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 

Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgantoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
bei einmaliger Exposition Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwerwiegende Wirkungen Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
nach wiederholter oder Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
längerer Exposition 
Krebserzeugende, erbgut- Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Verändernde und fort- Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Pflanzungsgefährdende 
Wirkungen 
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 



 Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Erfahrungen aus der Praxis Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann narkotische 

Effekte verursachen. Hautresoption möglich. Verschlucken 
kann zu Reizungen der oberen Atemwege und 
gastrointestinalen Störungen führen. 
Verschlucken oder Einatmen hoher Konzentrationen kann 
Schädigungen des Magen-Darm-Trakts, der Leber, der 
Nieren und des zentralen Nervensystems hervorrufen. 
Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen. 

Zusätzliche toxikologische  Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer 
Verwendung verursacht das Produkt nach unseren 
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen 
keine gesundheitsschädliche Wirkungen. 

 
 
12. ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN 
Toxizität  Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und 

ordnungsgemäßer Entsorgung sind keine negativen 
Einflüsse auf die Umwelt zu erwarten. 

Persistenz und Abbaubarkeit  leicht biologisch abbaubar 
Bioakkumulationspotential  keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Mobilität im Boden  keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Ergebnisse der PBT- und  keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
Weitere ökologische Hinweise 
Wassergefährdungsklasse 1  schwach wassergefährdend. Nicht in Oberflächenwasser 
(Selbsteinstufung): oder Kanalisation gelangen lassen. 
 
 
13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
Abfallbehandlungsmethoden: 
Empfehlung  Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen 

Vorschriften deponiert oder in geeigneten 
Verbrennungsanlagen verbrannt werden. 
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung 
vorzuziehen. 

Abfallschlüssel Produkt 070704 
Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus 
HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a.n. 
g.;andere organische Lösungsmittel, Waschflüssigkeiten 
und Mutterlaugen Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Entsorgung ungereinigter  Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, 
Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben. 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, 
sie können dann nach entsprechender Reinigung einer 
Wiederverwendung zugeführt werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu 
entsorgen. 

 
 
 
 
 



14. TRANSPORTINFORMATIONEN 
Landtransport ADR / RID / GGVS / GGVSE: 
Landtransport ADR / RID / GGVS / GGVSE: 
ADR/RID-GGVSE/E Klasse 2/5 F 
UN-Nummer  1950 
Begrenzte Menge 1 Liter 
Bezeichnung des Gutes 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, Entzündbar 
 
Seeschiffstransport IMDG / GGV-See 
IMDG / GGVSee Klasse 2 
UN-Nummer 1950 
Label 2.2 
EMS-Nummer F-D, S-U 
Richtiger technischer Name AEROSOLS, flammable 
 
 
15. RECHTSVORSCHRIFTEN 
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften / -gesetze, die für den Stoff oder 
das Gemisch spezifisch sind: 
 
EU Vorschriften  
Angabe zur VOC-Richtlinie <85% 
2004/42/EG 
 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung) 
Hinweise zur Beschäftigungs- Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten 
beschränkung (§ 22 JArbSchG). Beschränkungen für werdende und 

stillende Mütter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV) 
Störfallverordnung nicht zutreffend 
Betriebssicherheitsverordnung nicht zutreffend 
TA-Luft nicht zutreffend 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsordnungen: ./. 
Weitere Angaben: keine 
 
Kennzeichnung (Verordnung EG NR. 1272/2008) CLP: s. Abschnitt 2 
 
 
16. SONSTIGE INFORMATIONEN 
Abkürzungen und Akronyme 
 
RID Règlement international concernant le transport des 

marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning th International Transport of 
Dangerous Goods by Rail) 

IATA-DGR Dangerous Goods Regulations by the „International Air 
Transport Association“ (IATA) ICAO: International Civil 
Aviation Organization 

ICAO-TI Technical Instructions by the „International Civil Aviation 
Organization“ (ICAO) 

ADR Accord europeén sur le transport des marchandises 
dangereuses par Route (European Agreement concerning 
the international Carriage od Dangerous Goods by Road) 



GHS Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals EINECS. European Notified 
Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division oft he American 
Chemical Society) 

 
Wortlaut H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
 
H271 Kann Brand ode Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. 
 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 
H319 Verursacht schwere Augenreizungen. 
 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Informationen 
 
Die Angaben stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der 
Überarbeitung, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
Das Produkt unterliegt aufgrund seiner Eigenschaften uns seinem Verwendungszweck 
nicht der Verordnung (EG) 1907/2006 Artikel 31. Die Bereitstellung dieses 
Sicherheitsdatenblattes erfolgt auf freiwilliger Basis. 
 
Eine Übersendung, bzw. eine Aktualisierung erfolgt nur auf besondere Anforderung 
 


